
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Wöginger, Muchitsch, Mag. Koza 

und Kollegen 

zum Bericht des Sozialausschusses (126 d. B.) betreffend den Initiativantrag (489/A d. B.) 
eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 und das Arbeiterkammergesetz 1992 geändert werden 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die eingangs bezeichnete Vorlage in der Fassung des Ausschussberichtes wird wie folgt geändert: 

Artikel 1 Z 4 und 5 (A"nderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes /977) lauten: 

,,4. Dem § 79 wirdfolgender Abs. 166 angefügt: 

,,(166) § 7 Abs. 5, § 12 Abs. 2a, § 16 Abs. 1 lit. c, § 81 Abs. 15 und § 82 Abs. 5 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. 1 Nr. xx/2020 treten rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft." 

5. Dem § 81 wirdfolgender Abs. 15 angefügt: 

,,(15) Abweichend von § 36 gebührt die fur den Zeitraum 16. März bis 30. September 2020 gewährte 
Notstandshilfe im Ausmaß des Arbeitslosengeldes, das der Berechnung der Notstandshilfe gemäß § 36 
Abs. 1 zuletzt zu Grunde zu legen war. Zudem gilt der Berufs- und Einkommensschutz gemäß § 9 Abs. 3 
in den Monaten Mai bis einschließlich September. Die Bundesministerin fUr Arbeit, Familie und Jugend 
kann durch Verordnung im Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz und dem Bundesminister fUr Finanzen den Zeitraum der erhöhten Notstandshilfe über 
September 2020 hinaus bis längstens Dezember 2020 verlängern, wenn und solange die COVID-19-Krise 
anhält. "" 
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Begründung 
Die erhöhte Notstandshilfe soll bereits ab 16. März gelten. Für den Fall, dass die durch die COVID 19-Krise 
verursachten Probleme im betreffenden Zeitraum auf dem Arbeitsmarkt weiterhin bestehen, soll die 
gesetzlich festgelegte höhere Leistung aus der Arbeitslosenversicherung durch Verordnung um bis zu drei 
Monate verlängert werden können. 
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